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Vas eiserne Kreuz
erhielten:

Bautechniker$ ermann Schr odt,  Mit¬
glied des Lokalgewerbevereins und Lehrer
der gewerblichen Fortbildungschule in
Cronberz.

Eduard Pfaff,  Mitglied des Lvkal-
qewerbevereins Breitscheid.

Musketier Karl Hagemann,  Sohn des
Mitgliedes Landwirt Karl Hagemann,
Roda. d. W.
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Bekanntmachung
fles 2cntralDorftantle$.

Uetr. Schulzeichnung der e. Kriegsanleihe in
den gsrverbl. Fortbildungsschulen.

Nachdem mit steigendem Erfolge schon beim
Auflegen der letzten Kriegsanleihen auch die
gewerblichen Fortbildungsschulen durch Schul-
zetchmmgen zum Gelingen des Werkes vei-
getragen haben, fordern wir jetzt die Schul¬
vorstande, Leiter und Lehrer der uns unter-
stetlten Schulen wiederum aus, dahin zu wir¬
ren daß die Schüler der gewerblichen Fort¬
bildungsschulen nach Möglichkeit sich an der
Zeichnung der 6. Kriegsanleihe beteiligen.

•Aamit audj der kleinste Betrag für die An-
gemach! |^ ec5en  kann, hat die

cassautsche Landesbank wiederum fo gende
Einrichtung getroffen:

Usauischc Sparkasse gibt Anteilscheine
yu m̂ rschtcdcner Farbe über 1, 2, 5, lst und
kr- ,. ' M ^ m Blocks aus und bedient sich hierzu
rf * « « ttHtHuTtBätätigreit der Schulen, Ber-
iinf,' Körperschaften usw. Die Scheine

,ut  ru je 20 Stück gelüftet . Tie
B^ stngunĝ t̂en der Rückseite die näheren

(Vermittlungsstellen ) beziehen
E . Untetlschetnevon den Ausgabestellen. Aus-
u,Ä -,n *t j* lr die Schulen im Stadt-
bcL *Ä * * Wiesbaden die Nassauische Lan-

.(« parkasse) in Wiesbaden, sür die
gf ’S den übrigen Kreisen die zuständige
-andesbankstelle (nicht die Sammelstelle ).

Die Geschälte der Vermittlungsstellen müs¬
sen bei derjenigen Ausgabestelle abgervickelt
werden , von der die Anteilscheine erstmalig
bezogen worden sind ; auch der weitere Bezug
von Anteilscheinen kann nur von dieser Aus¬
gabestelle stattsinden . Für die geschäftliche Ab-
tvickluug verweisen wir auf das Merkblatt der
Direktion der Nassauischen Landesbank, das
bei allen Landasbankstellen zu haben ist, und
auf die weiteren .Anordnungen , wie sie bereits
für die fünfte Kriegsanleihe getrofsen waren.

Alle Lehrer der gewerblichen Fortbildungs¬
schulen werden angewiesen, rm Unterricht auf
die Bedeutung der 6. Kriegsanleihe und die
Notwendigkeit deren Zeichnung hinzuweisen,
wobei besonders die Wichtigkeit der kleinen
Zeichnungen hervorzuheben ist. Die Schulleiter
haben dafür Sorge zu tragen , daß eine Schul¬
zeichnung für die 6. Kriegsanleihe eingerichtet,
und nichts versäumt wird, was zum Getingen
des vaterländischen ' Werkes beitragen kann. Die
Schulzeichnung ist außer den Schülern auch
andern Personen zugänglich Ft, mackwn und
das vaterländische Interesse gebietet es, daß
Lehrer und Schüler für deren Benutzung mit
altert Kräften wirken.

Der Erfolg der Schulzeichnung ist mit der
Gesamtsumme und der Anzahl der Posten bis
zum 1 . Mai d. I . hierher mitzuteilen.

Wiesbaden,  den 19. März 1917.
Der Zentraloorstand

des Gewerbcvercins für Nassau.

bewcrdliOn Unterrichtswelm.
Unter Bestätigung des Herrn Regierungs¬

präsidenten wurden zu nebenamtlichst Leitern
gewerblickwr Fortbildungsschulen ernannt die
Herren:

Rektor Karl Fro hneberg  in Caub.
Hauptleki-rer Joseph Busch in Winkel.
Hauptlehrer Heinrich Sch nutzst in Wirges.

lMtteManNzvcrklchkrimg.
Tie Generalversammlung des Gcwerbever-

eins für Nassau am 22. Juni 1914 in Nieder¬
lahnstein hat beschlossen, eine Krankenkasse für
selbständige Handwerker uno Gewerbetreibende
für den Bezirk des Gewerbevereins für Nas¬
sau zu gründen . Durch Ausbruch des Krieges
konnte dem Beschluß zunächst eine weitere Folge
nicht gegeben werden und es sind auch Be¬
strebungen im Gange , diese Frage allgeinein
für das ganze deutsche Reich zu lösen, sooatz
der Beschluß der Generalversammlung wohl
nur in veränderter Form zur Durchführung
gelangen kantt . Sobald die Äikeisverbändefür
Handiverk und Gewerbe in unserem Bezirke
gebildet und Beratungsstellen eingerichtet sstio,
ist es an der Zeit , sofort an die Lösung oer
Frage heranzutreten.

Der Deutsche Handwerks- und Gewerbe-
kamniertag hak sich auch mit dieser Frage be¬

schäftigt, und wir geben unfern Lesern Kennt¬
nis von einem Bericht über dieSitzung
des Deutschen Handwerks - und Ge-
werbekamrnertages  zur Beratung des
Fürs o rg e v er s icher un gs we sens . im
Handwerk am 2 5. Februar 1917 zu
Halle a. d. S.

Vertreten waren unter dem Vorsitze deS
Obermeisters Plate -Hannover 22 Handwerks¬
und Gewerbekammern und außerdem die Hand¬
werkerkrankenkassen der Kammerbezirke Arns-
ckerg, Braunschweig , Koblenz, Köln . Dortmund,
Dresden Halle a. S ., Hamburg , Hannover, Leip¬
zig, Liegnitz, Magdeburg , Stettin und Zittau.
An den Verhandlungen nahmen ferner teil:
Geh. Regierungsrat N o a ck-Darmstadt , Vor¬
sitzender des Verbandes deutscher Gewcrbever-
eine und Handwerkcrvcreinigungcn , Professor
Dr . Bruck-Hamburg , Dozent für Versicherungs¬
wesen an der Hochschule zu Hamburg : Abgeord¬
neter Niedcrbühl -Rastatt , Vorsitzender des Ver¬
bandes badischer Gewerbcvereine und Hand-
werkervereinigungcn : Vertreter verschiedener
Innungen und Verbände und die Geschäftsstelle
des Kammertages : insgesamt 75 Teilnehmer.

Das Wort erhielt zunächst Dr . Hample
von der Gervcrbekammcr Hamburg , der in kur¬
zen Darlegungen auf die Entwicklung des Für-
svrgevcrsichernngswefens im Handwerk und
auf die Wege, die hierin die Hamburger Kran¬
kenkasse eingeschlagen hat. hinweist, die Notwen¬
digkeit einer großzügigen Regelung des
handwerkerlichen Kranken - Versicherungs¬
wesens im Hinblick ans die Absicht der
Neichsregierung , den Versicherungszwang
auch auf das selbständige Handwerk aus¬
zudehnen, betont und schließlich aufmerk¬
sam macht auf die Gefahren , die durch die
Einbeziehung der selbständigen Handwerker in
die Organisation der .Ortskrankenkasse dem ge¬
werblichen Mittelstand in politischer, wirtschaft¬
licher und sozialer Hinsicht erwachsen können.
Mit Rücksicht auf die Notwendigkeit und die
Dringlichkeit der Fragen , welche Wege in Zu¬
kunft das handwerkerliche Krankenkasscnwesen
einschlagcn müsse, habe der Kammertag eine
Kommission, bestehend aus den Kammern
Augsburg , Hamburg und Magdeburg einge¬
setzt, die am 8. Februar ds. Js . in Hamburg
diese Frage in Gemeinschaft mit Prof . Dr . Bruck
Hamburg , der Handwerkskammer Düsseldorf,
der Handwerkerkrankenkassen des Herzogtums
Braunschweig und der Gewerbekawmer Ham¬
burg sowie mit der Geschäftsstelle des Kammcr-
tages beraten habe.

Prof . Dr . B r u ck-Hamburg führte danach
etwa folgendes ans : Es ist schwer mit bestimm¬
ter Sicherheit zu sagen, welche Wege die Reichs-
gesetzgebnng beim Ausbau des Krankenversiche-
rungswesens gehen wird . Sicher ist jedoch,
daß dieser Ausbau erfolgt . Die sozial-politische
Gesetzgebung hat im Kriege ihre Feuerprobe
bestanden und die Neichsregierung beabsichtigt,
die Segnung dieses Gesetzes weiteren Kreisen
zugänglich zu macken. In erster Linie denkt sie
hierbei an das selbständige Handwerk, weil des¬
sen Kreise wirtschaftlich den Kreisen der Arbei¬
ter besonders nahe stehen. Nette Ginrichtungen
sollen dabei nickst ins Leben gerufen, vielmehr
die bestehenden für den Ausbau herangezogen
werden. — stk ach dem Grundsatz der Reichsver-
sicherungöordnung werden die dem Versiche-
rungszwanqe neu zu unterwerfenden Kreise den
Krankenkassen, vor allem den Ortskrankcnkasscn,

Zeichnet die sechste Kriegsanleihe ! |
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als Mitglieder angehören müssen. Das wurde
die Aufgabe der bisherigen politischen dsonoer-
stellung des selbständigen Handwerks zur Folge
haben . Wollen sich diese einen so tief gehenden
Eingriff in ihre Rechte nicht gefallen lassen, ,o
ist es nötig , in der Zeit Vorkehrungen hierge¬
gen zu treffen . _

Welche Wege können hierin zum Ziele fuh¬
ren ? Für die Krankenversicherung können nur
dann Erfolge errungen werden , wenn man ste
anlehnt an nicht zu große und auch nicht zu
kleine Stellen, ' die Fühlungnahme mit den
Versicherten , die Beitragserhebung und die
Kontrolle derselben erfordert eine örtliche Glie¬
derung . Gegen solche Stellen , die ihren Dienst¬
bereich über das ganze Reich erstrecken, wie die
Reichsversichcrungsanstalt für Angestellte , lie¬
gen große Bedenken vor . Andererseits darr
aber mit Rücksicht auf die Lristungssähigkelt der
Mitgltederkrcis auch nicht zu niedrig sein . Aus
diesem Grunde empfiehlt es sich, nicht für das
ganze Reich eine Kasse einznsehen , zweckmaßl-
ger vielrnehr ist das Gebiet des Deutschen Rei-
ches in eine Reihe von etwa 6—8 Kassenbezirkc
einzuteilen . Die einzelnen Kassen können dann
zu einem Verband zusammengefaßt werden,
wodurch sich ein wirksamer Ausgleich der Ge¬
fahren erreichen liehe . Diesem Verband (Ab-
rechnungs - oder NüLversicherungsverband)
könnte ein bestimmter Prozentsatz von Beiträ¬
gen überwiesen werden , woraus ein Betrag zur
Unterstühung notleidender Kassen anzusanrmcln
wäre . Eine weitere Aufgabe dieses Verbandes
wäre , für die Durchführung der Krankenver¬
sicherung nach einheitlichen Grundsätzen Sorge
zn tragen und den Vertretern der einzelnen
Kassen Gelegenheit zur mündlichen Aussprache
zu bieten . Die örtliche Gliederung muß dahin-
gehcn , daß die jetzt bestehenden lebensfähigen
Kassen eines größeren Bezirks sich zusammen-
schlicßen, oder daß eine neue Kasse gegründet
wird , die die Führung im Bezirk übernimmt
und auf die Weiterentwicklung desselben be¬
dacht ist. .

Was die Sterbcgeldoersicherung angeht , so
dürfte es sich empfehlen , nach bewährtem Vor-
bilde das Sterbegeld , sofern es einen bestimmten
Betrag übersteigt , z. B. 150 Mark , bei einer
besonderen Bersicherungseinrichtung zn versi¬
chern. Die Loslösung der höheren Sterbegeld-
versichcrung von den Krankenkassen hat den
großen Vorzug , daß die Kassen dadurch von
einem Wagnis entlastet werden , das für fic un¬
übersehbar ist, weil cs gewöhnlich ohne
Zugrundelegung versicherungsmathematischer
Grundsätze übernommen worden ist. Die Be¬
denken , die bei Schaffung großer Stellen für
die Krankenversicherung geäußert wurden , fal¬
len bet der Sterbegcldversichcrung weg , deshalb
steht einer einheitlichen Regelung für das ge¬
samte Reichsgebiet nichts im Wege und es ist
ratsam , eine große Organisation hierfür ins
Leben zu rufen.

Die Aussicht , vom Vcrsicherungszwangc be¬
freit zü werden , besteht für das Handwerk dann,
wenn noch vor der erwarteten Novelle zur
ReichsversichcrungSordnung Einrichtungen ge¬
schaffen werden , die die Anerkennung der
Retchsregierung finden müssen. Die wirtschaft¬
liche und politische Selbständigkeit , ein Gut , auf
das der selbständige Handwerker so stolz ist.
würde dann gewahrt bleiben können . Eile ist
um so mehr und um so dringender geboten , als
die Gefahr besteht, daß die neuen gesetzlichen
Bestimmungen rückwirkende Geltung erhalten,
also angcordnet wird , nur solche Einrichtungen
anzuerkcnnen , die bis zu einem gewissen Zeit¬
punkte vorhanden waren , und daß alle späte¬
ren eine solche Anerkennung nicht ftjiden wer¬
den.

Schluß folgt.

Die MÄt des ieöröerrti zur
Ausbildung des Lehrlings.

(NaüHruck nur mit Genehmigung des Verfassers .)

Der wirtschaftliche Kampf zwingt den Lehr¬
herrn , in einem Lehrling nicht nur den Lehr¬
ling zu erblicken , sondern zugleich eine Kraft,
die sich ihm zur Verfügung stellt , und die er
in nicht seltenen Millen auch besonders zu
honorieren pflegt . Der Lehrlingsvertrag , wie
er das Ideal vergangener Zeiten ivar , ist heute
Mrz it emäß geworden ; zwischen Lehrherrn und
Lehrling besteht heute ein teilweise mehr ge¬
schäftliches Verhältnis und nicht mehr das
ausschließliche Erziehung ^ - und Lehrverhältnis.

Wenngleich das Rechtsverhältnis ' zwischen
Lehrherrn und Lehrling heute einen mehr ge-
chäftlüizen Charakter angenommen hat , so
bleibt doch der mesentlicl -e Inhalt des Lehr¬
vertrages die Ausbildung des Lehrlings . Mag
der Dienstherr die Kräfte des Lehrlings zu¬
mal wenn er sie bezahlt , auch für sich, aus-
zunutzerr berechtigt sein , so bleibt doch die
erste Pflicht des Lehrherrn , den Lehrling in
einem Fache erschöpfend auszubilden . Das
wird bom Gesetz ausdrücklich vorgeschrieben.
Der § 127 der Gewerbeordnung verpflichtet
den Lehrherrn , den Lehrling tu den bei seinem
Betriebe vorkomnienden Arbeiten des Gewer¬
bes den Zlvecke der Ausbildung entsprechend zu
unterweisen ; der § 76 des Handelsgesetzbuches
bestimnt für den kaufmännischen Lehrherrn
das gleiche gegenüber dem Hanblungslehrling.
Und wenn dem Lehrling selbst ein Gehalt ge¬
zahlt wird , steht doch die Lehrpflicht für den
Lehr Herrn im Bordergrnnd : da , selbst wenn
die Mühe und Kosten des Lehrherrn den Wert
der Leistungen des Lehrlings weit übersteigen.

Sticht nur auf die Ausbildung eines ' Lehr¬
lings kommt es an , sondern ans die Unter¬
weisung in dem gesamten Gewerbe . Wenn ein
Handwerker einen Lehrling nur in einem
Zweige seines Betriebes ausbildet , um dann
auf diesem Gebiete von seinen Leistungen
Nutzen zn ziehen , wenn ein kaufmännischer
Dienstherr etwa den Lehrling ausschließlich mit
Expeditionen beschäftigt , so liegt darin nicht
eine gewerbliche , nicht eine kaufmännische Aus¬
bildung , sondern eine bloße Ausbildung zum
gelernten Arbeiter oder zum Expedienten usw.

Für den gewerblichen Lehrvertrag be¬
stimmt der 8 127 h der Gewerbeordnung aus¬
drücklich , daß das Lehrverhältnis vonseitvn des
Lehrlings — oder vielrnehr Vonseiten seines
gesetzlichen Vertreters — aufgelöst werden
kann , wenn dey»Lehrherr seine gesetzlichen Ver¬
pflichtungen gegen den Lehrling in einer die
Allsbildung des Lehrlings gefährdenden Weise
vernachlässigt . So ist auch in der 'Rechtsprech¬
ung der Geiverbe geeichte Gewerbe - und Kauf-
maunsgerichte 1912 , S . 249 ) die Auslösung
eines Lehrvertrages als rechtmäßig anerkannt
worden , weil der Lehrherr , in diesem Falle ein
Dffckstermeffter . den Lebrlino völlig einseitig , in
dem fraglichen Falle nur in der Herstellung von
Kästen , unterwiesen und ausschließlich damit
beschäftigt hatte.

Für den kaufmännischen Lehrvertrag findet
sich eine entsprechende Bestimmung im Han¬
delsgesetzbuche nicht . Dagegen unterliegt der
kaufmännische Lehrvertrag allgemeinen Gruud-
sätzen des Dienstvertrages . Der § 626 des Bür¬
gerlichen Gesetzbuches ,bestimmt , vast ein Dienst¬
verhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungs¬
frist ausgelöst werden kann , '.veun ein wichtiger
Grund vorliegt . Es dürfte zweifellos sein , daß.
eine Vernachlässigung der Lehrpslicht aufseiten
des Lehrherrn einen derartigen wichtigen Kün-
digmiFsgrund abgibt , so daß von dem kauf¬
männischen Lehrvertrag ein gleiches gilt , wie
aufgrund der ausdrücklichen Regelung der Ge¬
werbeordnung für den gewerblichen Lehrver¬
trag . Dr . jur . Eckstein.

BaiMiverbliche
MclllcrprMungcn.

Zn einer Aussprache , die der Vorsitzende
des Innungs -Verbandes Deutscher Bauge-
werksmeistcr vor kurzem auf dem preußischen
Handelsministerium in Bauschulangelegenhei¬
ten gehabt hat , wurde von dem Herrn Mini¬
sterialdirektor hervorgehoben , daß , denr Mini¬
sterium mehrfach Klagen über eine an einzelnen
Stellen vorkommende lockere Behandlung der
Meisterprüfungen bekannt geworden seien.
Ansbesondere habe sich gezeigt , daß die Vor¬
bereitungen derjenigen Meisterkandidaten , die
keine Bauschule besucht haben , mehrfach zu
wünschen übrig ließen ; die von den Handwerks¬
kammern veranstalteten Meisterkurse seien oft
zn kurz und erwiesen sich daher als unzu¬
reichend . Es müsse also auf eine aufmerksamere
Handhabung der baugewerblichen Meistetprü-
fungen hingewirkt werden.

Es wird danach Aufgabe der führenden
Fachgenossen der deutschen Bau --An nungen sein,
an den geeigneten Stellen dahin zu wirken ...
daß in den baugewerblichen Meisterprüfung --
kommissivnen ihrer Bezirke eine recht sorgfäl¬
tige Handhabung der Prüfnngsvorsch . iften ge¬
währleistet wird und etlva aufgetretene Mä ngel
mit Hilfe der Handwerkskammern beseitigt
werden . Bei dein großen und natürlichen Eiu-
luh . den die Bau -Innungen auf das fach iche

Meisterprüfungswesen haben , kann es bei rech-
tem Bemühen nicht schwer fallen , diese P ü-
üngen in jedem Betracht so zu gestalten , wie
es das Interesse und das Ansehen des Bauge¬
werbes fordert.

Sozialer mifsflimft
im öaugemerbc.

Eine segensreiche Stiftung des deutschen
Baugewerbes , die den Namen des verstorbenen
Handwerksförderers , des Geheimen Baurat
Felisch trägt , 'besteht seit einer längeren Reihe
von Jahren beim Jnnungsverband Deutscher s
Baugewerksmeister für die Mitglieder dieses
Verbandes und deren .Angehörige . Tie Einrich --!
tung hat bisher sehr Erfreuliches auf dein Ke- s
biete der handwerklichen LiebestcU iglest zu let- i
sten vermocht . Die von der Stiftung gewähr -, l
len Unterstützungen belausen sich durchschuitt - >
lich im Jahre auf rund 2200 Mark . Natur * 1
gemäß sind in dieser schweren Zeit die An4 .
sprüche an die Stiftung größer , weshalb denn
auch die Förderung des LiebeswerkeS affen
Bau -Innungen in Stadt und Land dringen«
empfohlen wird . Ter Wirkungskreis der S .w
tung ist auf das deutsche Reichsgebiets ausg !>
dehnt . Jede Innung kann also in die Lag«
kommen , ein Unterstützungsgesuch aus ihrem
Kreise zu vertreten : jede Innung sollte da ' ec
auch ihr Scherflein zn der Stiftung beitragest,
soweit es ihre Verhältnisse irgend gestatten , s

Kurze ttllttellungetL
Hypothekenschutz.

Das deutsche Genossenschastsblatt vom X Ja ».
1917 berichtet über die Gründung einer Deutsch»
Hanptbank für Hypothckenschutz A.- G. in Verl»
u . a . folgendes : „Die Bank gewährt Rucldeckung
des Hypolhekenschutzes, bezweckt also eine Rückten
sicherung für die in den einzelnen Stabten zu
gründenden Hypothekenschu1.cka.nken , die sich zu ei - cs
Verbände »usammengrschloffen haben . Hcmsves«
und Baugewerbe gehen dabei zusammen, indem der
Arbeitgeberverband für das Vaugenurbe mit dev
Zentralverband der Hans - und .Grundbcsitzerver rne
Deutschlands und dem Schufwerband für d u sNM
Grundbesitz gemeinsam an dem Hypothek i st:,uz fc'
tätigt sind. Du Bank ist u . a . berechtigt, alb
Maßnahmen zn treffen , die zur unmittelbaren odckz
mittelbaren Erreichung dieses Zieles geeignet cv
scheinen, rnsbefondere sich an anderen Untern«
mungen in irgendeiner Form zu beteiligen . sos r»
diese Hypothekenschutz unmittelbar oder mittelbar gc^
währen. Sie ist auch berechtigt, in ocniemg^
Städten und Landesteilen , in denen der Vcuvr
bank angeschckvssene Hyvolhekenschur.banken nrwt b«'
stehen, das Hypothekenschutz-öwschäft unir.tt 'e ba f
betreiben. Da - Aktienkapital beträgt zunacyst dm
Millionen 'Mark, wovon die Kehn Gründer , der der«
es sich um die größten Bauftrmen des 8mapf
handelt, je 300000 Mk. übernommen haben." ,1

Priüfung vor der Beru fSwahl.
Wie d-ie „Graphische Presse" in Nr . 50 v . Jsl

mttteilt , versucht mcm in Leipzig im Buchör» «
gewerbe einen besonders ersvlgoersprechenorn
für die Gewinnung neuer Lehrlinge einzuschlag«»
Nach Bor-Mägen des Processors Dr . Brahn , dck
Leiters des Instituts Kr ererrmen etle PaoagoW
sollen, einstweilen erst Kr Schrrstsetzer, tu !»
Schulen sachverständige Aufklärungen über dreW
Beruf den bald ausscheivenden Schillern gegebK
werden. Daraus würde dann in der Leipziger Bll«
drucker-Lehranstalt ein Vortrag die fw*i rn^ öend«
Sckiuler nnd deren Eltem näher mit dem Arbeit-

bftannt Ttwrtöctt, prüftijctye BviTsÄHrunM
nrttßten sich daran knüpfen, wie Auiklämngen ÜW
Löhne. Organlsatirmsfragen müßten me Be.eyru»
vervollständigm . Hieran w.üwe sich dann eW
Prüfung des Schülers Mießcn , wie wert er sich '
den Beruf eignet. Der Prüfungslansschnß soll V

. aus Fachlehrern , Prinzip -ten und Gehilfen
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mcnfeöen. ES wird beEchtigt . dasselbe Verfahren
auch sMer auf andere graphische Gewerbe wie
Lrthographie , Steindruck «sw. auSMdehuen.

Deur „Deutschen Reichsanzeiger " vom 31. 3.
1217 liegt die Liste Nr . 7: „U n e r m i t t e l t e
Heeresangehvrige , Nachlatz - und
Fundsachen"  bei nebst einer Bildertafel hier¬
zu . Interessenten können im Lesezimmer un¬
serer Bücherei davon Einsicht nehmen.

ömchtzcnllOciüulMn.
Aufhebung des Lehrvertrages wegen
Befchaftrgung des Lehrherrn in einem

fremden Betriebe
(Nachdruck verboten.)

Ei n Handwerksmeister hatte einen Lehrling ange¬
nommen . Infolge des Krieges sah sich der Meister
gelungen dem Immen allein den Betrieb zu über-
lobfen, Während er selbst in einer nut Hecresliefe-
rnngen bcaufttagten Fabrik arbeitete . Rur abends
und sonntags war der Meister in oer Lage, sich
um ^c-en Lehrling zu kümmern.

.rê et , Ehrling klagte mm auf Aufhebung des
Lehrvertrages mtt der Begründung , er lerne unter
den gegebenen Beichältnissen nichts in ferner Lehre
^ werde er von dem Meister in neuesterünt  öfter geschLagen.

Meister wandte ein. die Schläge, Wiste er
dmr Zungen gegeben habe, hätte derselbe reichlich
vmrnent denn er Hobe ihn ostr-cals Zigarelteu ran-
cherch. bet roffen, und er habe ferner festgeie it , datz

Uch einen Nachschlüssc! zum Dause be-
wr^t habe und haufrg nachts umherstreiche.
._ E das Gewerbegericht Bralwenbura
dem Anträge des Lehrlings au , sofortige Aufhebung

des Lehrvertrages entsprochen. Eine Lehre, so ent¬
schied bas Gericht , wird zu dem Zwecke eingegangen,
daß der Lehrling den gewählten Beruf erlerne.
Dazu gehört , daß der Lehrherc ihn gehörig anleitet
und beaufsichtigt, aber nicht den Lehrling sich selbst
überlaßt . Bon einer richtigen Ausbildung kann im
vorliegenden Falle keine Rede sein, ca der Beklagst-
doch tagsüber außer dem Hause ist. Die wenigen
Stunden , die .er abends , ermüdet von der Tages-
arbeit . seinem Geschäfte widmet, sind nicht dazu
angetan , eine genügende Ausbildung des Leh lings
zu bewirken. Der Beklagte, her keineswegs ae-
znmngol ist, außerhalb seines Geschäfts tätig zu
'ein , geht lohnender Beschäftigung in einem fremden
Betriebe nach und überläßt sein Geschäft und seine
Kunden dem Lehrling , was durchaus verwerflich
ist. Der Beklagte ist auch gar nicht imstande, unter
den abgegebenen Verhältnissen den Kager ordent¬
lich auszubilden und anMileiten. Am heften gehr das
hervor aus dem schlechten Betragen des Lehrlings
— eine Folge der mangelnden Beaufsichtigung des
Lehrlings.

Derartigen , durch den Krieg mit verursachten
Verhältnissen lärm nicht .scharf genug entgegengetre-
ten werden, und danach ist die Miqge aus sofortige
Beendigung bzw. Auflösung des Lchrverhältnisses
begründet . (Gewerbeger . Brandenburg , 6. 7. 16.)
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hindert werben, und zwar nicht bloß der in de» !
totthxictvtcu  teilen in bent oftn**1zen Lokale.
1TT̂scheid des preuß . Ob .'rvernaltungsgcrichtch
III Senat vom 8. Mai 1916 . Veröffentlicht im.
Gewerbearchnv für das Deutsche Reich. 16. BaiÄch
1. Heft , Serie 32 .) *

Xias Ketverbe als Baunnternch m cr und
als Bauleiter  ist ein einheitliches, so daß die,
Unzuverlässigkeit als Bauunternehmer auck die als,
Bauleiter begründet und der Betrieb des Geroerbes.'
nur im g an ze n untersagt werden kann.

Im übrigen darf dann der Bauunternehmer und
Bauleiter , der nach seiner fachmännischen 'Ausbil¬
dung der Leitung des Geschäfts nicht oder nicht in'
vollem .Umfange gemachen ist, sein Gewerbe in
unbeschränkter .Weise durch geeignete Stellv  er -,
t r e t e r ansrlben.

(Entsch. des prenß . Obrrvcrivaliungsgerichkes.. Senat, vom 9 Mär; IUI6 im «u-III . Senat , vom 9. März 1316 . Mitgeteilt im Qtei
werbearchiv 16 . M >., 1. Heft , S . 66 .)

Ae nach 8 33 der Gewerbeordnung erteilte
Erlaubnis zum Gast - oder Schankwirt-
seUrf ts ste t r i e b bezieht fick? nur auf das in ihr
bezeichnete .Lokal. Werden in d-mselben imsenlliche
Aenderungcn vorgcnommen , wie durch Einrichtung
einer besoni'eren , von dem übrigen Betriebe ge¬
trennten Stehbierhalle , so wirb der Betrieb durch
die ursprüngliche Erlaubnis nicht mehr gedeckt'
Es 'kann also der Betrieb von der Polizei ver-

Ein Lehrvertrag  kann mit sofortiger Wir-,
kung seitens des Lehrlings oder dessen gesetzlichen
Vertreters arrfgehoben werden , rvcnn der Lehrherri
tagsüber der 'Arbeit in einem anderen Berufe nach,'
geht und den Lehrling olme Aufsicht läßt.

(Urteil des Gewerbegcrichts Brandenburg a S
vom 6. Juli 1916.) ^ Vy

Hu$  Nallau.
Gründung eines Krcisvcrbands für Handwert

und Gewerbe im Dillkreis.

Auf
kommt es an!

<bag<nicht: Andere haben mehr Geld und verdienen
mehr als ich,- die sollen Kriegsanleihe zeichnen!

Dage auch nicht: Was machen meine paar hundert
oder paar tausend Mark aus, da doch Milliarden
gebraucht werden!
sage noch weniger: Ich habe schon bei früheren
Anleihen gezeichnet und damit meine Pflicht getan.!

ttf lebt Tlavf
kommt es an!

<& ist wie bei der Nagelung unserer Kriegswahr»'
-eichen,-jeder einzelne der vielen tausend eisernen
Nägel ist winzig. Aber in ihrer Gesamtheit um-
stmgen ste das Gebilde mit einem ehernen Panzer.
Co muß auch unser deutsches Vaterland geschützt
und geficherk werden durch das freudige Geld,

opfer der großen und der kleinen Sparer.
Jetzt, in der Stunde der Entscheidung, darf

keiner zögern und keiner fehlen!

Auf Sonntag , den 1. April d. Js . , hatte der,
Jentmtrorirand des Gewcrbevereins für Nassau m
Wiesbaden die Handwerker und Gewerbetreibende,
des Dillkreises jitt einer Versammlung nach Dillen-
burg eingeladen zwecks Gründung eines KreiK-
verbandes für Handwerk und Gewerbe nebst Er¬
richtung einer gewerblichen Berattings - und Aus-
iimftslteile . Die Kreisbehörde Ivar vertreten durch
dem Landrat , Herrn Regierungsrat von Sieb«! und'
Herrn Kreisbanmeister Röoer . Die Magislrate der
Städte hatten zu bet  Versammlung entsandt die
Herren Bürgermeister Gierlich-Dillenburg , Herhaus-
Haiger und d-en Herrn Beigeordneten Schumann- .
Herborn . Alle Lvkalgewerbevereine des Kreises hat¬
ten Vertreter enlsandt , ebenso alle sonstigen gewerb--
.uchen Vereinigungen , Innungen und gewerblüheo!
Gc'nofsenschaften des Kreises mit einer einzigen
nähme. Unter der Leitung des Zentralvorftandsniit-
glcedes «für den Kreis , Herrn Buchbindermeister
Richter-Dillen bürg , nahm die Verjammlung cineni
sehr anregenden Verlauf.

Nach einer Begrüßung sausvrache des Vorsiken-
den leitete Ge-werbeschulinsveftor Kern ans Wies¬
baden die Verhandlungen ein durch einen Bortrag
über die Notlage des gewerblichen Mittelstandes',!
Matznahnien Kur Steuerung der Notlage seitens'
des Staates und der Kvmnmnalvertvaltungen und
legte insbesondere die eiserne ststtwendigkeit des
Äusammenschlusses für Handwerk wcv Ge-verbe an -,
gesichts der SclMierigreiten durch die Kriegsverhält-
nisse dar , um die Selbschilfe in Handwerk und
Gewerbe organisieren , einen Hüfsoienst nach Lage
der Bedürfnisse einrichten und die staatliche Hilft
nutzbar machen zur bönncm. Im Anschluß daran
behandelte Redner Zweck, Aufgabe und Eiurichmng
des Krcisverbawis und der Beraiungsstclle . Der
Kreisverband als bcks berufene Organ , ftr Handwerk
und Gewerbe im Kreise erstrebt die Zusammen¬
fassung aller Gewerbevcreine , handwerklicher Fach,
vereine, Innungen und gewerbl . Genossenschaften
)m Kreise und hat feine Hauptmifgabe in der Unter-,
laltung einer gewerblichen Beratungs - und Aus¬
kunftsstelle M erblicken, durch die eine praktisch'
Förderung für Handwerk und Gewerbe erreich
Iverdcn soll.

Der Landrcrt , Herr Reg .-Rat boir Siebes, be¬
grüßt wärmstens die Anregung und gab der Erwar¬
tung Ausdruck, baß der Kreisverbaud urrd die Be-
mtungsf 'tefle im Diilkreise zustande Lammen möge?
an der IlnterstÄitzung der Kreisvc-rwaitung werde es
nicht fehlen. Er griff wiederholt in die Bcrhandlimg
ein und seinem Eingreifen ist nicht zMetst hie
einmütige , rasche Beschlußfassung zu danftn.

Mit ebenso iiberzeugeuden Worten svr.-erte Her,
Bürgermeister GierlichDillbnrg die Verjammlunc,
aus, den: Anträge tzuzüstimmen. Nachdem noch ver-
schichene Vertreter der Vereine und Innungen das
Wort ergriffen hatten und sowohl durch den Bor-
sißrftden, als auch den Berickrterftuttcr , Aufftäeungen
gcgabe'n worden waren , wurde dre Gründung des
Kreisverbants einstimmig beschlossen. Ans Antrag
des Herrn Lmvvrats wrrroe sviort der gesckäftMh-.
rcnde Borsttan? vorläufig gewählt . Aus der Wahl
gingen einstimmig hervor : Buchdrndermcister Ai-ch,
ter-DUlenburg als Vorsitzender , Lüncherm echter
Schmidt '.Herbvrn als dessen Stellverfteter , Dr.
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DKnges -̂Dillenburg als Schriftführer and Berge-
vrdncrer Gude 1ru ^ &a-iger als Rechner . Der Ä >r-
ftand wurve beauftragt , nach Maßgabe der rn
den Hauptpuntsten besprochenen Itiehtliirren vre
SaMngcn des Beeban .s vorzubereiten , die einzelnen
Vereine , Innungen usw ., einzeln crm-n, .ordern , ehre
Vertreter im weiteren Vorstände , dem cmrt> Vertreter
per Behörden crngehören , namhaft zu machen und
demnächst den weiteren Bor stand z» beruien . irm
die Sachunqe » vorläufig lechrnsesten und Vorberei¬
tungen zur ' Wihl eines Geschättssthrers für die Be¬
ratungsstelle zu treffen.

Güterrechtsregifter.
Gütertrennung hoben vereinbart die Ehern e

Droschkenbesitzer « i !Helm Meyer  uiL Frleoa , geb.
Sulzback in Wiesbaden , prattischer Arzt und
Zahnarzt Dr . Schwär fr und Ernrüe , g b. Paul
Ku Wiesbaden und Konditor Kar ! Schmelzer  uni)
Frieda , ged . Kruge .M Wiesbaden.

Konkurse.
Uebcr das Vermögen des Maurermeisters Karl

Licht aus Höchstenbach (ube .wc -.eriabtreis ist
am 16 . Mürz l bl ? das Kontursoersahren erä .tnet.
Der Büro , orsteher Zm > in Hachenburg wurde Mm
Kon ur .rerwa .tcr ernannt . lloniursfor . ernng n
find bis zum 5 . Mai 1917 b.rm Amtsgericht in
Hachenburg anzumelden.

Bus dm  LoKalDcreincn.
Dotzheim.

Gelegentlich des Schulschlusses in der gewerb¬
lichen Fortbildungsschule hielt Herr Lehrer Ar¬
nold einen Vortrag an die versammelten Schü¬
ler , indem er zunächst mit herzlichen Abschieds-
wvrten den snr Entlassung kommenden ältesten
Schülern , die er drei Jahre lang unterrichtete,
die besten Wünsche für ihr ferneres Leben mit
auf den Weg gab und sie errnahnte , zu Hause in
Ihrer Familie nach Kräften zu helfen und auch
später , wenn das Vaterland ihrer bedarf , alle¬
zeit als echte deutsche Jünglinge treu ihre Pflicht
zu erfüllen . Er schilderte die bedeutungsvolle
Zeit , die sic während ihres Schulbesuchs erleb¬
ten und sprach dann über die gegenwärtig im
Vordergrund des allgemeinen Interesses stehen¬
den wichtigsten militärischen und politischen Be¬
gebenheiten wie russische Revolution , U -Boot-
krieg , Stellung Amerikas zu uns , Rückzug un¬
serer Truppen in Frankreich u . dgl . Angesichts
der vielen Feinde müssen wir alle Strafte ein-
setzen , um durchzuhalten , sowohl militärisch , als

auch wirtschaftlich und finanziell . Anschließend
an letzteren Punkt erklärte der Vortragende rn
einfacher , dein Standpunkte der Schüler ent¬
sprechenden Weise , Wesen , Bedeutung , Rotwen-
digkeit imi > Vorteile der Kriegsanleihe , ganz
besonders auch über die für die Schüler am
besten paffende Art der Zeichnung durch Ab¬
schluß einer Lebensversicherung bei der Naß.
Laudesbank , die für sie namentlich zu empfehlen
sei zum Zwecke der späteren Selbständigmachung
und Gründung oder Uebernahme eines Ge¬
schäfts . Auch für ihre Schwestern sei der Ab¬
schluß einer solchen Versicherung gleich vorteil¬
haft zur Gründung eines Haushalts u . dgl.
Der Redner schloß mit der Ermahnung , sich recht
zahlreich an der Kriegsanleihe zu beteiligen,
und sei es auch nur mit kleinen Beträgen , die
zu leisten den jungen Leuten bei dem jetzigen
hohen Verdienste ja nicht schwer falle . Die
Schüler folgten mit größter Spannung und
regem Interesse den anschaulichen Ausführun¬
gen , die sicherlich auch Erfolg zeitigen werden.

Weilburg.
Der arn Samstag Abend vom Gewerbeverein

in der Aula des Königlichen Gymnasiums ver¬
anstaltete Vaterländische Bolksabend batte sich
eines starken Besuches zu erfreuen . Die Vor¬
führung von sechzig Lichtbildern über die See¬
schlacht am Skagerrak zeigte dem Publikum die
Heldentaten unserer blauen Jungen . Den ver¬
bindenden Text zu den Bildern sprach Herr
Steinmetz jnn . — Hieran anschließend hielt
Kreissparkassenrendant Pötz einen Vortrag über
Deutschlands Wirtschaftskräfte , in dem er an
der Hand vortrefflicher Lichtbilder Deutschlands
überragende Größe auf wirtschaftlichem Gebiete
zeigte und besonders seine wirtschaftlichen Lei¬
stungen im Weltkriege hervorhob . Der Redner
würdigte zum Schluß noch die Bedeutung der
sechsten K riegsanleihe.

Neueruiervungcn für die vücherci und
Oorbilderfammluntj

des 6cwcrdcvcrcm5 für Nassau.

Kunst und Architektur i« Dienst « der freue *»
bestattong . Herausgogeben vom Verbände der
Feuerbestattungsvereine deutsche * Sprach ^ , mit
Text von P r o s. D r . H a u p t . 4 . Band : Aus¬
geführte Krematorien , Cvlnmbarien und Ur-
neuhainen . . , , _ ,

Lehman « Bernhard . Kaufmännische Brratnngs-
steüen.

Lehrbuch über den praktische « Zuschnitt der ge¬
säurten Danrensardervbe . Für ine Fachschule
des deutschen Zuschneider -Verbandes E . B.
Berlin und zum Selbstunterricht bearbeitet.
Hcrausgegeben vom Deutschen Zuschneider,
verband E . B . Berlin . SB. 66.

Leitfaden des Schneider -Gewerbes . Knr den
Fachschnl - und Selbstunterricht . Text nebst
Atlas mit 36 Tafeln und 160 Abbildungen.
5. verb . Ausl ^ Herausgegeben vom Zentral-
vorftande des Jnnnngsverbandes Bund deut-
scher Schneider Innungen,

von List», Freiherr . Kraftwagen -Beirreb mü
Inlands - Brennstoffen . Mit 19 Bildern und
40 Tabellen.

IJjJit itityet Äiit|8ftleijt Jet jeder- iBonk.Kredit,mßMtsl, gurftfie,
MsSmWrm -SztjtSM , P-jtrichilt.

ViLchcrvclprcchurigen.

Dr . Koppe Friß und Dr . Barnhage «. Gesetz
über einen Warenumsatzstempel vom 26. Juni
1916 nebst Ausführungsbestimmungen des
Bundesrats vom 7. September 1916 . Mit An¬
merkungen , Beispielen und Buchführungs¬
schema. 2. Auflage . _

Berkstattwinke für den praktischen
Maschinenbau  und verwandte Gebiete ; »w-
nun mengestellt für Industrielle , Techniker , Werk-
rneister , Schlosser , Monteure , Maschinisten n . dglff
von Ludwig Hammel , Zivil -Ingenieur rn F. anr-
surt a, M -West . Preis in LmMvand gebunden!
3 .80 Mark . Das Buch ist auch durch ,iede Buch¬
handlung zu beziehen . — Das Büchkern gibt zu¬
nächst dem in der Praxis Itehmden Jndustrnchen,
Techniker , Werkmeister , Maschinisten , Vchlofter,
Monteure psw - eine Handhabe , irne die versclped .'N-
artig in der Praxis vorkommcnden Arbeiten in Er¬
mangelung entsprechmrder Spezialnrr ^ uge od -r
Maschinen oft mit pnMrtio hergestellten Pstw - ;
vorriädtungen aiosgesührt werden können , um hier¬
durch schneller , billiger und genauer zu ardnten.
Ferner enthält dasselbe auch Reparaturen , Ver¬
besserungen usw . an Werkzeugen und Akychmen , ine
für den weniger geschulten Fachmann von Interesse
sein können . _

WIESBADEN, Rheinstrasse 42
Mündelsicher, unter Garantie des Bezirksv-rband-s des Rea.-Bez.

Wiesbaden.

Reichsbank-Girokvnto. PostscheckkontoFrankfurt a. M . Nr . 660. Telefon 833 u.89 .1
28 F ilia len (Laudesbankstellen)

und 179 Sammelstellen iiuReqieriiugsbezirk Wiesbaden.

Ausgabe bau Schuldverschrcibungcn der
Nassguischcu Landesbank

Aunahmc von Spareinlagen
Annahme von Gelddepositen
Eröffnung von provisioiisfreieii Schcck-

konten
Annahme von Wertpapieren zur Dcrwah-

runguud Verwaltung (offene Dehots)
An- und Verkauf von Wertpapieren,

Inkasso von Wechseln nud Schecks,
Einlösung fälliger Zinsscheine (für
Kontoinhaber ).

Darlehen gegen Hypotheken mit u . ohne
Amortisation

Darlehen an Gemeinde,i und iiffcntlich-
Verbände

Darlehen gegen Verpfändung von Wert¬
papieren (Lombard-Darlehen)

Darlehen gegen Bürgschaft (Vorschüsse)
Uebernahme von Kauf» und Güterftelg-

gelbem

j Kredite in laufender Rechnung
Die Nassauische Landesbank ist amtliche Hinterlegnnassielle für Mündelvermögen

Nassauische Lebensversicherungsanstall
— Gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts. —

trotze Lebensversicherung
(Versicherung über Summen von 2000 Mk . an auftvärts mit ärztl . Untersuchung.)

Kleine Leb ens - B olk § - Dersich eru ng
(Versicherungen über Summen bis zu 2000 Dik. einschl. ohne ärztl . Ilntersuchung , nne
Sterbegeld , Altersversorgungs -, Militardienstkosten - Aussteuer - u.Kinderverftchernng)

Hypothekentilgungs - Bersicherung . - Rentenversicherung.
Dlrekrtion der Nesi uische Landesbank.
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